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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 
Die Stadt Herborn betreibt für den Stadtteil Merkenbach das Bauleitplanverfahren 
„In der Grub - Flur 5“ mit dem Ziel der Ausweisung einer Wohnbaufläche [Allge-
meines Wohngebiet WA gemäß BauNVO].  
 
Unmittelbar an das Plangebiet nordöstlich angrenzend tangiert die Kreisstraße 
K 62 das Plangebiet. In einer Entfernung von ca. ~ 500 m führt nördlich die BAB A 
45 vorbei. 
 
In das Plangebiet wirken die Verkehrsgeräusche beider Verkehrswege ein. Im Zu-
sammenhang mit anstehenden baulichen Maßnahmen an der A 45 werden hier 
Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) hergestellt. Bauliche Schallschutz-
maßnahmen an der Kreisstraße (Hindenburgstraße) für das Plangebiet „In der 
Grub-Flur 5“ bestehen nicht. In Höhe des Plangebietes beträgt die noch zulässige 
Höchstgeschwindigkeit v = 100 / 80 km/h, die im Bereich der Ortseinfahrt auf v = 
50 / 50 km/h abgesenkt wird. 
 
Zur Prüfung, in welchem Umfange bauliche Schallschutzmaßnahmen zur Sicher-
stellung „gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ erforderlich werden, ist die Be-
rechnung der Verkehrsgeräuscheinträge nach dem Berechnungsverfahren der 
RLS-19 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ durchzuführen und für das 
Plangebiet kartographisch darzustellen. Die Berechnungsergebnisse werden den 
schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im Städte-
bau“ sowie den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung [16. 
BImSchV] bewertend gegenübergestellt.  
 
Anhand der Höhe der ermittelten Geräuschbelastungen sind die Anforderungen an 
den passiven Schallschutz für die Gebäudefassaden - vorbereitend durch Auswei-
sung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ - und für 
das Plangebiet unter „Freifeldbedingungen“ festzulegen. Für die Durchführung der 
entsprechenden Berechnungen zur Ermittlung der Schalleinträge des Straßenver-
kehrs wird auf die veröffentlichten Verkehrsdaten der Bundesverkehrszählung 
2021 zurückgegriffen und diese auf einen „Prognosehorizont“ 2030 „hochgerech-
net“.  
 
Die ggf. erforderlichen baulichen Schallschutzmaßnahmen können im Bedarfs-
falle / je nach Entscheidungslage der Stadt Herborn in das Bauleitplanverfahren 
(konkret-rechtliche Festsetzungen) übernommen werden. 
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2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

2.1 ZUR VERFÜGUNG STEHENDE UNTERLAGEN 
 
 
Für die schalltechnischen Berechnungen standen uns folgende Unterlagen zur 
Verfügung: 

 
 

• Bebauungsplan „In der Grub - Flur 5“, Stadt Herborn, ST Merkenbach - Vor-
entwurf -, Planstand 12.03.2024 
aufgestellt: Planungsbüro Koch, 35614 Aßlar 
 

• Städtebauliches Konzept „In der Grub - Flur 5“, Planstand 13.02.2024 
gefertigt: Planungsbüro Koch, 35614 Aßlar 
 

• Auszug aus der Verkehrsstärkenkarte Bundesverkehrszählung 2021,  
A 45, Zählstelle 53150837 und  
Kreisstraße K 62, Zählstelle 53150367 
zur Verfügung gestellt: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement  
 

 
2.1.1 Normen und Richtlinien 

 
 
Folgende Normen und Richtlinien wurden bei der Bearbeitung herangezogen: 
 
DIN 18005 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hin-

weise für die Planung, Ausgabe Juli 2023 
 
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städte-
bauliche Planung, Ausgabe Juli 2023  

 
RLS-19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen,  

Ausgabe 2019 
 
DIN 4109, Teil 1,  
 

Schallschutz im Hochbau, Mindestanforderun-
gen, Januar 2018 
 

DIN 4109, Teil 2,  
 

Schallschutz im Hochbau, Rechnerische Nach- 
weise der Erfüllung der Anforderungen 
Januar 2018 

 
Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind 
diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
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3. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN / EINGANGSDATEN / BERECHNUNGS- 
 VERFAHREN 

 
 

3.1 BERECHNUNGSVERFAHREN / EINGANGSDATEN 
 
 
Ausgehend von der, in Abhängigkeit der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit, der Art der Straßenoberfläche und der Gradien-
ten und der Steigung des zu betrachtenden Straßenabschnittes, berechneten 
Schallemission eines Verkehrsweges wird der vom Straßenverkehr an einem Im-
missionsort erzeugte Mittelungspegel unter Berücksichtigung der topographischen 
Verhältnisse sowie der Pegelminderung durch Abschirmung und Pegelerhöhung 
durch Reflektionen errechnet. 
 
Der Beurteilungspegel von Verkehrsgeräuschen wird getrennt für Tag und Nacht 
berechnet: 
 

Lr,T  für die Zeit von 06:00 - 22:00 Uhr und 
Lr,N  für die Zeit von 22:00 - 06:00 Uhr. 

 
Der längenbezogene Schallleistungspegel Lw‘,i für die Schalleinträge aller Fahr-
streifen errechnet sich nach: 

LW′ = 10 · lg [M] + 10 · lg [
100 - p1 - p2

100
 · 

10
0,1 · LW,Pkw (vPkw)

vPkw
 + 

 

p1

100
 · 

10
0,1 · LW,Lkw1(vLkw1)

vLKW1
 + 

p2

100
 · 

10
0,1 · LW,Lkw2 (vLkw2)

vLkw2

 
  ] - 30 

 
Hierin bedeuten: 
M  =  stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

Lw,FzG(vFzG)  =  Schallleistungspegel für die Fahrzeuge FzG (PKW, Lkw1 und 
Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG in dB 

vFzG   =  Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG 
(Pkw, Lkw1 und Lkw2) in km/h 

p1   =  Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % 

p2   =  Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

 
Der Beurteilungspegel Lr‘ für die Schalleinträge aller Fahrstreifen berechnet sich 
aus: 
 

Lr' = 10 • lg ∑ 10
0,1 • {LW',i + 10 • lg [li] - DA,i - DRV1,i - DRV2,i}

1

 

 
mit 
 
Lw‘,i = längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks i 

nach dem Abschnitt 3.3.2 in dB 

li = Länge des Fahrstreifenteilstücks in m 

DA,i = Dämpfung der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstück i zum Im-
missionsort nach dem Abschnitt 3.5.1 in dB 

DRV1,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für das Fahr-
streifenteilstück i nach dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spiegelschall-
quellen) 

DRV2,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für das 
Fahrstreifenteilstück i nach dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spiegel-
schallquellen)  
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Für die schalltechnischen Berechnungen werden die Verkehrsdaten für die 
BAB A 45 mit  

 
BAB A 45 DTV2030 ~ 55.500 Kfz p1T/N 4,2 / 5,9% p2T/N 16,8 / 46,6 % 

 
K 62  DTV2030 ~ 2.660 Kfz p1T/N 2,4 %  p2T/N 1,0 % 

 
eingestellt. 

 
Für die Straßenoberfläche wird eine Asphaltdeckschicht mit DStro = 0 dB berück-
sichtigt.  

 
Der Zuschlag Drefl. [Berücksichtigung von Mehrfachreflexionen bei weitgehend ge-
schlossener beidseitiger Bebauung > 70 %] wird nicht vergeben, Steigungszu-
schläge werden im Rahmen des „Rechenlaufes“ anhand des digitalen Höhenmo-
dells für Streckenabschnitte mit -4% / +2% nach Formel 7a, 7b, 7c der RLS-19 
berücksichtigt. 

 
Der Emissionspegel der Straßenabschnitte beträgt dann: 

 
Tabelle 1: Emissionspegel Lw‘ der Straßenabschnitte BAB A 45 / K 62 
 

Straße Lw‘tags Lw‘nachts 

BAB A 45, v = 130 / 80 km/h 96,6 - 97,2* dB(A) 92,4 - 93,0* dB(A) 

K 62 v = 50 / 50 km/h 75,7 dB(A) 68,1 dB(A) 

K 62 v = 100 / 80 km/h 81,7 dB(A) 74,1 dB(A) 
 

* je nach Zuschlag „Steigung“ und „Gefälle“ 
 

Zuschläge zur Berücksichtigung erhöhter Störwirkungen werden mit einer Knoten-
punktkorrektur KT in Abhängigkeit der Entfernung zum Schnittpunkt von sich kreu-
zenden oder zusammentreffenden Quellenlinien nach  

 

DK,KT(x) = KKT • max {1 - 
x

120'
; 0} 

 
mit 

 
KKT = Maximalwert der Korrektur für Knotenpunkttyp KT nach Tabelle 5 /1/ in dB 

 
x = Entfernung der Punktschallquelle von dem nächsten Knotenpunkt in m 

 
Der Maximalwert der Knotenpunktkorrektur KKT für Kreisverkehre beträgt 2 dB, für 
lichtzeichengeregelte Knotenpunkte 3 dB. Die entsprechenden Zuschläge werden 
im Zuge des „Rechenlaufes“ unter Verwendung des Berechnungsprogramms Cad-
naA, Version 2023, MR 2, ermittelt. Das verwendete Rechenprogramm arbeitet in 
den Genauigkeitsanforderungen der TEST-20 „Testaufgaben zur Überprüfung von 
Rechenprogrammen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Ver-
sion 1.4, März 2021. 

  

 
/1/  RLS-19, Tabelle 5,  Maximalwert der Knotenpunktkorrektur KKT für: 
   Lichtzeichen geregelte Knotenpunkte +3 dB 
   Kreisverkehre   +2 dB 
   sonstige Knotenpunkte  +0 dB 
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3.2 ANFORDERUNGEN AN DEN PASSIVEN SCHALLSCHUTZ NACH DIN 4109 
 
 

3.2.1 Maßgeblicher Außenlärmpegel La nach DIN 4109 
 
 

Zur Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels werden die Lärmbelastun-
gen in der Regel berechnet. 
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1 [2018] ergibt sich beim Stra-
ßenverkehr aus dem Beurteilungspegel Lm nach der 16.BImSchV, wobei zur Bil-
dung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ La zu den errechneten Werten jeweils 
3 dB(A) zu addieren sind. 
 
Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) 
Quellen her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La,res, jeweils ge-
trennt für Tag und Nacht, aus den einzelnen maßgeblichen Außenpegeln La,i nach 
 


n

1 = i

 ia,L x 0,1

resa, dB10  lg x 10=L  

 
DIN 4109 enthält die Regelung: 
 

… Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus 
Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außen-
lärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten 
Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). … 

 
Für die Schalleinträge durch den Straßenverkehr der K 62 und der BAB A 45 ist 
diese Bedingung [Pegeldifferenz weniger als 10 dB(A) zwischen Tages- und 
Nachtzeit] erfüllt. 
 

K 62 ΔLTag/Nacht Straße  ~ + 7,6 dB, somit < 10 dB, 
A 45 ΔLTag/Nacht Straße  ~ + 4,2 dB, somit < 10 dB. 
 

 
Für Räume, die dem „Nachtschlaf“ dienen (Schlafzimmer, Kinderzimmer) sind so-
mit bei der Dimensionierung der passiven Schallschutzmaßnahmen die ausgewie-
senen Lärmpegelbereiche des Nachtzeitraumes heranzuziehen. 
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3.2.2 Lärmpegelbereiche 
 
 
Im Plangebiet sind aufgrund der Lärmimmissionen für Räume, die nicht nur dem 
vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen zum 
Lärmschutz zu treffen. Zum Schutz gegen Außenlärm ist nachzuweisen, dass die 
Fassadenbauteile (Fenster, Außenwände und Dachflächen) schutzbedürftiger 
Räume das nach DIN 4109-1 [2018] geforderte Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß 
R’w,ges der Außenbauteile nach  
 
    R’w,ges = La - KRaumart 
 
nicht unterschreitet. Dabei ist  
 
La = der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [2018] 
KRaumart =  25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
KRaumart =  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u.Ä. 
KRaumart = 35 dB für Büroräume u.Ä. 
 

Mindestens einzuhalten sind: 
 

R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernach-
tungsräume in Beherbergungsstätten u.Ä. … 

 
Sofern für Fassadenbereiche ausschließlich die Zuordnung von „Lärmpegelberei-
chen“ vorliegen, ist der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Berechnungen 
nach der Einstufung der Fassade in die Lärmpegelbereiche und der Zuweisung 
der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 [2018] zu er-
mitteln. 
 
Ansonsten sind die auf die jeweilige Gebäudefassade bezogenen Werte heranzu-
ziehen. 
 
 
Tabelle 7:  Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen  
   und Maßgeblichen Außenlärmpegel 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbe-

reich 

Maßgeblicher Außenlärm-

pegelLa 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80a 
a Für Maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind 

die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegeben-

heiten festzulegen. 

 
Anwendungsbeispiel: 

 
Maßgeblicher Außenlärmpegel La im Lärmpegelbereich III = 63 dB(A), 

Raumnutzung „Wohnen“ 30 dB 

R’w,ges = La – KRaumart = 63 dB – 30 dB 

erforderliches bewertetes Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß  

der Außenbauteile R’w,ges     ≥ 33 dB. 
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Dabei sind die passiven Schallschutzmaßnahmen nach der Lärmbelastung auszu-
legen (Tageszeit/Nachtzeit), die die höhere Anforderung ergibt.  
 
Die erforderlichen bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges sind in Abhängigkeit 
vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen Außenfläche eines Raumes SS zur 
Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 festzulegen. Für Außenbauteile, 
die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, darf der unter 
„Freifeldbedingungen“ berechnete maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonde-
ren Nachweis 
 

- bei offener Bebauung um 5 dB(A), 
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) 

 
gemindert werden.  
 
Aufgrund der Geräuschbelastung der Nachtzeit [ΔL < 10 dB zwischen Lr,N und Lr,T] 
sind für die Raumgruppe Schlafen/Kinderzimmer die erhöhten Anforderungen an 
den passiven Schallschutz zu berücksichtigen. 
 
Die dann im Einzelfalle erforderlichen Schalldämmungen Rw der beteiligten Bau-
teile (Wand, Fenster, Dach, Rollladenkasten, Lüftungselemente etc.) sind nach 
den entsprechenden Berechnungsverfahren der DIN 4109 [2018] zu ermitteln. 
 
Für Räume, die dem Daueraufenthalt im Nachtzeitraum dienen (Schlafräume/ Kin-
derzimmer) wird zusätzlich der Einbau von schallgedämmten Lüftungselementen 
im Lärmpegelbereich ≥ IV empfohlen. 
 
Werden aufgrund der Bauweise vergleichbare Lüftungseinrichtungen (Lüftungsan-
lagen z.B. bei Gebäuden nach Passivhausstandard etc.) vorgesehen, kann auf die 
Verwendung schallgedämmter Lüftungselemente verzichtet werden. 
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4. BERECHNUNGSERGEBNISSE 
 
 

4.1 GERÄUSCHBELASTUNG DES PLANGEBIETES DURCH  
 STRASSENVERKEHR 

 
 

4.1.1 Kreisstraße K 62 
 
 
Die nachfolgenden kartographischen Darstellungen zeigen die Geräuschbelas-
tung des Plangebietes durch den Straßenverkehr der K 62 für die Tages- und 
Nachtzeit.  
 
Danach muss in Höhe der unmittelbar an die K 62 herangeführten WA3-Fläche zur 
Tageszeit mit Geräuschimmissionen von Lm,T ~ 66 dB(A) und Lm,N ~ 59 dB(A) ge-
rechnet werden.  
 
In Höhe der zur K 62 orientierten Baugrenzen der WA1- und WA2-Fläche betragen 
die Werte  
 
  WA1 Lm,T ~ 59 dB(A)  Lm,N ~ 52 dB(A) und 
  WA2 Lm,T ~ 54 dB(A)  Lm,N ~ 47 dB(A). 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berechnungsergebnisse als Beurteilungspegel 
für die Tages- und Nachtzeit für die im Plangebiet angeordneten Berechnungsauf-
punkte. 
 
Tabelle 2: Berechnungsergebnisse Straßenverkehr K 62 
 

Berechnungspunkt Berechnungsergebnis 

 tags Lr,16h nachts Lr,8h 

IP 1 WA1, nördliche Baugrenze 52,7 45,1 

IP 2 WA1, nördliche Baugrenze 57,0 49,4 

IP 3 WA1, östliche Baugrenze 59,4 51,8 

IP 4 WA3, östliche Baugrenze 66,4 58,8 

IP 5 WA3, südliche Baugrenze 61,8 54,2 

IP 6 WA2, östliche Baugrenze 54,3 46,7 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Den Berechnungen liegen die zurzeit bestehenden Geschwindigkeitsregelungen 
im Bereich der K 62 zugrunde. Die Berechnungen an den IP‘s beziehen sich dabei 
auf eine Bezugshöhe von h = 6 m ü.G., im WA Gebiet. 
 
Der Bebauungsplan gestattet in WA1 und WA2 Z = II und in WA3 Z = III, sodass 
die Berechnungsergebnisse den „immissionskritischsten“ Betrachtungsfall der Ge-
räuschbelastung in Höhe des jeweils 1. Obergeschosses abbilden. 
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4.1.2 Fernlärmeinträge BAB A 45 
 
 
Die nachfolgenden kartographischen Darstellungen zeigen die Geräuschbelas-
tung des Plangebietes durch den Straßenverkehr der A 45 für die Tages- und 
Nachtzeit unter der Schallausbreitungsbedingung einer „Mitwindwetterlage“ / In-
versionswetterlage. 
 
Danach muss in Höhe des geplanten Allgemeinen Wohngebietes zur Tageszeit 
mit Geräuschimmissionen von Lm,T ~ 51 dB(A) und Lm,N ~ 47 dB(A) gerechnet wer-
den. Die vorgesehenen planfestgestellten Schallschutzmaßnahmen (Schall-
schutzwände) sind mit ihrer abschirmenden Wirkung hierin berücksichtigt. 
 
Ebenso sind die Geräuschimmissionen aus dem geplanten Lkw-Parkplatz mit 
~ 30 Stellplätzen in den Berechnungen enthalten. /2/ 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Berechnungsergebnisse als Beurteilungspegel 
für die Tages- und Nachtzeit für die im Plangebiet angeordneten Berechnungsauf-
punkte. 
 
Tabelle 3: Berechnungsergebnisse Straßenverkehr BAB A 45 bei  

„Mitwindwetterlage / Temperaturinversion“ 
 

Berechnungspunkt Berechnungsergebnis 

 tags Lr,16h nachts Lr,8h 

IP 1 WA1, nördliche Baugrenze 50,4 46,1 

IP 2 WA1, nördliche Baugrenze 50,8 46,6 

IP 3 WA1, östliche Baugrenze 50,9 46,6 

IP 4 WA3, östliche Baugrenze 51,1 46,8 

IP 5 WA3, südliche Baugrenze 50,9 46,6 

IP 6 WA2, östliche Baugrenze 50,5 46,2 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Soweit sich aus dem Gelände Abschirmungen für den Plangebietsbereich erge-
ben, sind diese in den Berechnungsergebnissen nach dem digitalen Höhenmodell 
DGM1 zwischen Gradiente BAB A 45 und dem Plangebiet erfasst. Die Berechnun-
gen an den IP‘s beziehen sich auf eine Bezugshöhe von h = 6 m ü.G. im WA-
Gebiet. 
 

  

 
/2/  Stellplatzfrequentierung nach RLS-19 mit N = 1,5 Stellplatzwechsel/h, tags und N = 0,5/h, nachts 
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4.1.3 Gesamtgeräuschbelastung Straße 
 
 

4.1.3.1 „Freifeldbedingungen“ 
 
 
Die nachfolgenden Tabellen 4a und 4b fassen die berechneten Immissionsbei-
träge aus dem Straßenverkehr der K 62 und der unter „Mitwindbedingungen“ zu 
erwartenden Fernlärmeinträge der A 45 zusammen. Für die Tageszeit treten im 
Plangebiet dann Geräuschimmissionsbelastungen zwischen 55 und - im Nahbe-
reich zur K 62 - 67 dB(A) auf; für die Nachtzeit kommen die Berechnungsergeb-
nisse zwischen 49 dB(A) und 60 dB(A) - wiederum im Nahbereich zur K 62 - zum 
Liegen.  
 
Tabelle 4a: Berechnungsergebnisse Straßenverkehr BAB A 45 bei  

„Mitwindwetterlage / Temperaturinversion“ 
 

IP-Nr. Teil-Immissionsbeitrag aus  Berechnungsergebnis gesamt 

 K 62 A 45 tags, Lm,T 

1 52,7 50,4 55 [54,7] 

2 57,0 50,8 58 [57,9] 

3 59,4 50,9 60 [59,9] 

4 66,4 51,1 67 [66,5] 

5 61,8 50,9 63 [62,1] 

6 54,3 50,5 56 [55,8] 
 

alle Pegelwerte in dB(A) und auf „volle“ dB(A) aufgerundet 

 
 

Tabelle 4b: Berechnungsergebnisse Straßenverkehr BAB A 45 bei  
„Mitwindwetterlage / Temperaturinversion“ 

 
IP-Nr. Teil-Immissionsbeitrag aus  Berechnungsergebnis gesamt 

 K 62 A 45 nachts, Lm,N 

1 45,1 46,1 49 [48,6] 

2 49,4 46,6 52 [51,2] 

3 51,8 46,6 53 [52,9] 

4 58,8 46,8 60 [59,1] 

5 54,2 46,6 55 [54,8] 

6 46,7 46,2 50 [49,5] 
 

alle Pegelwerte in dB(A) und auf „volle“ dB(A) aufgerundet 

 
Die nachfolgenden kartographischen Darstellungen zeigen die hieraus resultie-
rende „flächenhafte“ Geräuschimmissionsbelastung des Plangebietes unter „Frei-
feldbedingungen“. Die aus dem Gebäudekonzept zu erwartenden Reduzierungen 
der Geräuschimmissionsbelastung durch die hierdurch hervorgerufene Abschir-
mung im Plangebiet sind hierbei nicht berücksichtigt. 
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4.1.3.2 Mit Gebäudeabschirmung durch die geplante Bebauungsstruktur 
 
 
Für das Plangebiet wird eine Bebauung gemäß dem nachfolgend eingefügten 
städtebaulichen Konzept „Variante 4a“ /3/ angestrebt. 
 
Aus dem Gebäudebestand resultieren Abschirmungen im Plangebiet, deren Wir-
kung in den nachfolgenden Berechnungen berücksichtigt wurde. 
 
Die Gebäudehöhen wurden hierbei - schematisch - nach der im Bebauungsplan 
für die Teilflächen vorgesehenen zulässigen „Geschossigkeit“ Z = II und Z = III mit 
einer Standardgeschosshöhe von ca. 2,8 m berücksichtigt. 
 
Die Berechnungen zeigen, dass an den geplanten Gebäuden der ersten und zwei-
ten Baureihe in den WA1-/WA2-Flächen auf den zur K 62 hin orientierten Fassa-
den Geräuschbelastungen ≥ 55 dB(A), aber < 59 dB(A) auftreten können [schall-
technischer Orientierungswert der DIN 18005 für WA-Flächen tags 55 dB(A) / Im-
missionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 59 dB(A)]. 
Im zur K 62 nächstgelegenen Baufeld WA3 werden diese Werte überschritten. 
 
Für die Nachtzeit werden Werte von 45 dB(A) [DIN 18005] auf den zu den Ver-
kehrswegen hin orientierten Fassaden erreicht und überschritten. Die Geräusch-
belastung an der ersten zur K 62 hin orientierten Baureihe beträgt dabei bis zu 
60 dB(A). 

  

 
/3/  Städtebauliches Konzept „In der Grub - Flur 5“, ST Merkenbach, Variante 4a, Planungsbüro Koch, 

13.02.2024 
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5. BEURTEILUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
 
 
Die schalltechnischen Berechnungen zur Ermittlung der Geräuschbelastung der 
geplanten WA-Fläche zeigen, dass die aus dem Straßenverkehr auftretenden Ge-
räuschimmissionen im Tages- und Nachtzeitraum die Planungsempfehlungen der 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ von 
 

tags 55 dB(A), 
nachts 45 dB(A), 

 
in Teilbereichen überschreiten.  
 
Der Immissionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung [IGW] - 59 dB(A) 
tags - wird im Plangebiet überwiegend eingehalten und unterschritten. Zur Nacht-
zeit wird der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) im westlichen Bereich des Plan-
gebietes eingehalten, ansonsten überschritten. 
 
Der um 4 dB(A) niedrigere Orientierungswert der DIN 18005 [„Schallschutz im 
Städtebau“] wird im westlichen Teil eingehalten, ansonsten überschritten. Zur 
Nachtzeit muss unter „Mitwindbedingungen“ aus dem Bereich der A 45 von der 
Überschreitung des Orientierungswertes von 45 dB(A) ausgegangen werden. 
 
DIN 18005 führt hierzu aus 
 

… in vorbelastenden Bereichen, insbesondere bei vorhandener Be-
bauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen 
sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Ab-
wägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten ab-
gewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte mög-
lichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. geeig-
nete Gebäudeordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schall-
schutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und 
planungsrechtlich abgesichert werden. 

 
Im folgenden Kapitel 7.1 wird geprüft, inwieweit sich durch organisatorische Maß-
nahmen (Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der K 62) Pegelredu-
zierungen erzielen lassen. 
 
Können derartige Maßnahmen im Zuge des Bauvorhabens nicht umgesetzt wer-
den, ist der erforderliche Schallschutz für das Plangebiet/für die Gebäude durch 
passive Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Hierzu enthält die vorlie-
gende Schalltechnische Untersuchung die Angaben des „maßgeblichen Außen-
lärmpegels“, anhand dessen die mindestens zu berücksichtigenden Schalldämm-
werte der Umfassungsbauteile, nach der hierfür vorgesehenen Norm der DIN 4109 
ermittelt werden können. 
 
Darüber hinaus wird die Empfehlung ausgesprochen, für Schlafräume / Kinderzim-
mer im Lärmpegelbereich ≥ IV (zur K 62 hin orientiert) schallgedämmte Lüftungs-
elemente vorzusehen, sodass die Fensteranlagen im Bedarfsfalle geschlossen ge-
halten werden können, ohne dass hierdurch eine ungenügende raumlufthygieni-
sche Situation entsteht. Sind alternative Lüftungskonzepte im Zuge der Planung 
(Passivhausstandard) vorgesehen, können diese die beschriebene Funktion über-
nehmen. 
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6. MASSGEBLICHER AUSSENLÄRMPEGEL NACH DIN 4109 
 
 
6.1 LÄRMPEGELBEREICHE UNTER „FREIFELDBEDINGUNGEN“  
 
 

Für die Festlegung von baulichen Schallschutzmaßnahmen (passive Schallschutz-
maßnahmen) der Gebäudehülle ist nach den Regelungen der DIN 4109 der „maß-
gebliche Außenlärmpegel“ La heranzuziehen. Dieser Pegelwert setzt sich aus dem 
berechneten Mittelungspegel für die Tages- und Nachtzeit und einem Zuschlag 
von +3 dB(A) zusammen. Für den Nachtzeitraum ist für die Raumgruppen, die 
„überwiegend zum Schlafen genutzt werden“ [Kinderzimmer/Schlafzimmer], eine 
eigenständige Prüfung anhand eines um +10 dB erhöhter Beurteilungspegels für 
die Nachtzeit plus einem Zuschlag von +3 dB die Grundlage, wenn die Tag-Nacht-
Pegeldifferenz im Beurteilungspegel der Verkehrswege < 10 dB beträgt. Dies ist 
hier der Fall [ΔL ~ 8 dB].  
 
Für Räume, die „überwiegend zum Schlafen genutzt werden“ [Schlafzimmer, Kin-
derzimmer], sind dann die für die Nachtzeit berechneten „maßgeblichen Außen-
lärmpegel“ für die Festlegung der Schallschutzanforderungen heranzuziehen. Hie-
raus können sich für diese Raumgruppen höhere Anforderungen an den passiven 
Schallschutz (Schalldämmung der Fassade/Fensteranlagen, Balkontüren etc.) er-
geben, als dies sich bei Berücksichtigung der Tageswert ergibt. DIN 4109 regelt 
hierzu, dass die Schallschutzanforderungen bei diesen Raumgruppen umzusetzen 
sind, die den höchsten Anforderungswert liefern. 
 
Die nachfolgenden kartographischen Darstellungen zeigen die Einstufung des 
Plangebietes - ohne Abschirmwirkung der geplanten Bebauung - in die Lärmpe-
gelbereiche nach DIN 4109 für die Tages- und Nachtzeit. Danach ist das Plange-
biet im Tageszeitraum dem Lärmpegelbereich LPB II und III zuzuordnen. Im Nahb-
bereich zur K 62 wird der LPB IV erreicht. 
 
Für die Nachtzeit erhöhen sich die Anforderungen für die Raumgruppen „Schla-
fen/Kinderzimmer“. Das Plangebiet ist überwiegend dem Lärmpegelbereich III, 
Gebäudefassaden im Verlauf der östlichen, zur K 62 gelegenen, Baugrenze dem 
Lärmpegelbereich IV, randlagig auch LPB V zuzuordnen. 
 
Die entsprechenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz betragen  
 
  Lärmpegelbereich III 
  Wohnräume  R’w,ges = La - KRaumart 

     R’w,ges = 65 dB(A) - 30 dB(A) = 35 dB 
 
und 
 
  Büroräume  R’w,ges = 65 dB(A) - 35 dB(A) = 30 dB. 
 
Die Anforderungen im Lärmpegelbereich II kommen entsprechend 5 dB unter, im 
Lärmpegelbereich LPB IV 5 dB über den ausgewiesenen Gesamt-Bau-Schall-
Dämm-Maßen zum Liegen. 
 
Zur Sicherstellung, dass die Fensteranlagen im Bedarfsfalle geschlossen gehalten 
werden können und hierbei keine ungünstige raumlufthygienische Situation auftritt, 
sind die Fensteranlagen im Lärmpegelbereich IV, Nachtzeit, mit schallgedämmten 
Lüftungselementen auszustatten. Alternativ können jedoch auch bei Passivhaus-
standards Lüftungsanlagen eingesetzt werden. 
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6.2 MIT BEBAUUNGSKONZEPT 
 
 
Durch den vorgesehenen Gebäudebestand nach der Konzeptvariante 4a entste-
hen Abschirmungen im Plangebiet, sowie „Gebäudeeigenabschirmungen“ für die 
jeweils von den Verkehrswegen abgewandten Gebäudefassaden der vorgesehe-
nen Baukörper. Die nachfolgende kartografische Darstellung zeigt für den Tages-
zeitraum, dass die zur K 62 hin orientierten östlichen Gebäudefassaden dem Lärm-
pegelbereich III / grenzwertig zum Lärmpegelbereich IV zuzurechnen sind. Für die 
abgewandten Gebäudefassaden treten um bis zu 10 dB geringere Geräuschbe-
lastungen, je nach „seitlichem Schalleinfall“ auf. Die für die Fassaden ausgewie-
senen „maßgeblichen Außenlärmpegel“ können für die Dimensionierungsberech-
nung / Abschätzung der nach DIN 4109 mindestens vorgesehenen Schallschutz-
anforderungen (Bauschalldämmmaße der Gebäudefassaden) herangezogen wer-
den. Zu beachten ist hierbei der Hinweis der Norm DIN 4109 (baurechtlich einge-
führt), dass mindestens die Anforderungen gemäß einer Einstufung in den Lärm-
pegelbereich III - entspricht einer Mindestschalldämmung der Gebäudefassaden 
durch die zum Einsatz kommenden Materialien / Verglasungen von Rw,Ges. = 35 dB 
- unabhängig der Ausweisung „niedrigerer“ Lärmpegelbereiche / Zuordnungen in 
diese Lärmpegelbereiche zu berücksichtigen sind. 
 
Für die Nachtzeit ergeben sich für Schlafräume / Kinderzimmer, die in den zum 
Verkehrsweg hin orientierten Bereichen eingerichtet werden, erhöhte Anforderun-
gen an den passiven Schallschutz zur Berücksichtigung der erhöhten Schutzbe-
dürftigkeit dieser Raumgruppe. Für Gebäude im Plangebietsbereich WA 3, die zur 
K 62 hin orientiert werden, sind dann mindestens die Anforderungen gemäß einer 
Einstufung in den Lärmpegelbereich IV mit maßgeblichen Außenlärmpegeln von 
La 70 dB bzw. die für die jeweiligen Fassadenabschnitte berechneten projektbe-
zogen ermittelten Außengeräuschbelastungen, hier: La ~ 68 dB(A) für die Dimen-
sionierungsberechnungen heranzuziehen. Wird in diesem Bereich eine Bebauung 
gemäß der Plandarstellung der „Baugrenze“ näher an die K 62 herangeführt, wer-
den im Nachtzeitraum die Anforderungen an den Lärmpegelbereich V erreicht. 
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7. SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 
 
 

7.1 GESCHWINDIGKEITSREDUZIERUNGEN K 62 
 
 
Eine Maßnahme zur Reduzierung der Schalleinträge in das Plangebiet kann z.B. 
durch Ausdehnung der v = 50 km/h - Strecke auf der K 62 im Anfahrtsbereich / in 
Höhe des Plangebietes durch Verlegung des Ortseingangsschildes oder durch die 
Ausweisung eines „Einfahrttrichters“ mit abgestufter Geschwindigkeit v = 
100 km/h, 70 km/h und innerorts v = 50 km/h vorgesehen werden. Zurzeit erlaubt 
die Beschilderung eine Anfahrt mit v = 100 km/h, die dann innerorts auf v = 50 km/h 
reduziert wird. 
 
Durch Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ergeben sich durch Pe-
gelreduzierungen in diesen Streckenabschnitten um etwa -6 dB(A) (Verlagerung 
des Ortsschildes [OD] oder ca. -4 dB(A) bei Herstellung eines „Einfahrttrichters“ 
mit abgestuften Geschwindigkeiten v = 100 / 70 / 50 km/h in Höhe der nächstgele-
genen Berechnungspositionen ip 2 bis ip 5). 
 
 
Tabelle 5: Berechnungsergebnisse Straßenverkehr  
   Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der K 62 
 

Pos. Berechnungsergebnis 

 tags Lm,T nachts Lm,N 

 100 / 50 100 / 50 100 / 70 / 50 100 / 50 100 / 50 100 / 70 / 50 

 Ist OD versetzt Trichter Ist OD versetzt Trichter 

IP 1 52,7 47,9 50,0 45,1 40,3 42,4 

IP 2 57,0 51,5 54,0 49,4 43,9 46,4 

IP 3 59,4 53,7 56,1 51,8 46,1 48,6 

IP 4 66,4 60,6 60,8 58,8 53,0 53,2 

IP 5 61,8 56,1 56,4 54,2 48,5 48,8 

IP 6 54,3 49,4 50,1 46,7 41,8 42,5 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass für den Tages- und Nachtzeitraum die 
Planungsempfehlungen der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete - 55 dB(A) / 
45 dB(A) - hierdurch im östlichen Bereich des Plangebietes nicht eingehalten wer-
den können. [IP 3 - IP 5] Die ergänzend in die Beurteilung eingeführten Immis-                 
sionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (diese gelten „originär“ für 
den Neubau oder die wesentliche Änderung eines Verkehrsweges) von tags 
59 dB(A) / nachts 49 dB(A) werden [mit Ausnahme an ip 4] eingehalten und unter-
schritten. Es wird die Empfehlung ausgesprochen mit der zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde, die Möglichkeiten einer derartigen Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit im Einwirkungsbereich der K 62 auf das Plangebiet zu er-
örtern. 
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7.2 AKTIVE SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAB A 45 
 
 
Im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen im Bereich der A 45 werden hier 
Schallschutzanlagen auf der Südseite der A 45 errichtet. Diese Schallschutzanla-
gen sind „planfestgestellt“ und werden somit im Zuge des sechs - streifigen Aus-
baus der A 45 hergestellt. Diese Schallschutzanlagen erreichen Höhen zwischen 
h = 6,5 - 7,5m /4/. Die Bauhöhen derartiger Schallschutzanlagen werden dabei 
nach dem Prinzip der „Lärmvorsorge“ der Verkehrslärmschutzverordnung beim 
Neubau oder der wesentlichen Änderung eines Verkehrsweges auf die nächstge-
legene schutzbedürftigen Wohn- und Büroräume hin dimensioniert - sie entfalten 
hierdurch jedoch auch Wirkungen für in größerer Entfernung gelegene Wohnsied-
lungsbereiche für die unmittelbar aus der Baumaßnahme kein Schutzanspruch, 
aufgrund der zu prognostizierenden Richtwerteinhaltung, durch deren Immissions-
anteil besteht. Zur Abschätzung der Auswirkungen dieser Schallschutzanlagen auf 
den Plangebietsbereich „In der Grub - Flur 5“ wurde deren Effekt orientierend für 
eine Berechnungsposition etwa in Mitte des Plangebietes „In der Grub - Flur 5“ mit 
 

ΔLSchallschutzanlage BAB ~ 5,6 dB 
 
ermittelt.  
 
Für die Tageszeit kommt die Berechnung des Immissionsanteiles der BAB A 45 
ohne Schallschutzanlage in einer Größenordnung von Lm, tags ~ 56,5 dB(A), mit 
Schallschutzanlage ~ 50,7 dB(A) zum Liegen.  
 
Der Immissionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine 
Wohngebiete von tags 59 dB(A) wird somit eingehalten und unterschritten. Für die 
Nachtzeit beträgt das Berechnungsergebnis ohne Schallschutzanlage ~ 52,1 
dB(A), mit Schallschutzanlage ~ 46,5 dB(A). Durch die Errichtung der projektierten 
Schallschutzanlagen wird somit in Höhe des Plangebietes zukünftig auch unter 
„Mitwind - Bedingungen“ als Regelansatz der RLS-19 der Immissionsgrenzwert 
der Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete - 49 dB(A) - ein-
gehalten und unterschritten. 
 
 

  

 
/4/  A 45, 6-streifiger Ausbau zwischen AS Herborn / West und TB Onsbach, Vorentwurf, die Autobahn, 

Niederlassung Westfalen, Außenstelle Dillenburg 
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8. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN IM BAULEITPLANVERFAHREN  
 
[KONZEPT - Nach Erfordernis textlich anzupassen] 
 
 
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
(§ 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB) 
Objektbezogene (passive) Schallschutzmaßnahmen 
 
Zum Schutz vor Außenlärm sind für Bauteile von Aufenthaltsräumen, die Anforde-
rungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau     
- Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe 2018-01 einzuhalten. Nach außen ab-
schließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so auszuführen, dass 
sie die folgenden gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße aufweisen: 
 

R’w,ges = La - KRaumart 
 
Dabei ist  
 
La = der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [2018-01] 
KRaumart =  25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
KRaumart =  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u.Ä. 
KRaumart = 35 dB für Büroräume u.Ä. 
 

Mindestens einzuhalten sind: 
 

R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernach-
tungsräume in Beherbergungsstätten u.Ä. … 

 
Tabelle 7 der DIN 4109-1 [2018-01],  
Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80a 
a Für Maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
 
Die Tabelle ist ein Auszug aus DIN 4109-1 2018-01] Tabelle 7 (Herausgeber: DIN 
Deutsches Institut für Normung e.V.). 
 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße sind in Abhän-
gigkeit vom Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche 
eines Raumes nach DIN 4109-2 [2018-01] zu ermitteln und mit dem Korrekturfak-
tor KAL [Korrektur Außenlärm] zu korrigieren. 
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9. QUALITÄT DER PROGNOSE 
 
 

Es muss von einer verfahrensbedingten Prognoseunsicherheit aufgrund der Lage 
der Schallquellen und der Immissionsaufpunkte von ± 1 dB(A) an den ausgewie-
senen Berechnungsergebnissen ausgegangen werden. 
 
In Verbindung mit den sonstigen Prognoseeinflüssen nach EN ISO 9613-2 wird die 
Gesamtunsicherheit der vorliegenden Geräuschimmissionsprognose daher mit 
+1/-2 dB(A) an den ausgewiesenen Berechnungsergebnissen abgeschätzt. 
 
 
 
 
DIESE SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME  
UMFASST 38 SEITEN, SOWIE AUSZÜGE AUS DEN 
BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 02. MAI 2024 Zi/Ba 
 
 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik, 
Bau- und Raumakustik  
 
 
 
 
Ziegelmeyer 

 










